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 Veröffentlicht am 23.10.1984

Norm

AVG §68

Rechtssatz

Da eine fristgerecht erhobene Berufung, wie sich aus § 68 Abs 1 AVG und aus dem Systemzusammenhang ergibt, auch

die Rechtskraft und deren Wirkungen hinausschiebt, können auch die durch Bescheid ausgesprochenen

Rechtswirkungen vorerst nicht eintreten. Das bedeutet bei Leistungsbescheiden, daß die auferlegte Leistung vorläu9g

nicht zu erbringen ist, bei Feststellungsbescheiden, daß die Feststellung noch nicht als verbindlich gilt, und schließlich

bei rechtsgestaltenden Bescheiden, daß die betre;ende Gestaltungswirkung (also etwa die Zuerkennung oder

Aberkennung eines Rechtes) vorläufig nicht eintritt.
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